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Die Grundsteuerreform wird aufgrund höherer Im-
mobilienbewertungen regional zu Mehreinnahmen 
führen, die allerdings zum Großteil mit Zahlungen 
im Finanzausgleich verrechnet werden. Das gilt 
auch, wenn im Sinne der angestrebten Aufkom-
mensneutralität gleichzeitig die Hebesätze sinken. 
Die Politik sollte daher bei der Umstellung das Nor-
mierungsverfahren aushebeln.

Unabhängig von der genauen Ausgestaltung der Grund
steuerreform wird die unausweichliche Neubewertung 
der Grundstücke und Immobilien zu Veränderungen 
führen. In Regionen, in denen der Immobilienwert im 
Vergleich zu den zugrundliegenden Einheitswerten aus 
den Jahren 1964 (westdeutsche Bundesländer) und 
1935 (ostdeutsche Bundesländer) besonders gestiegen 
ist, ist eine Vergrößerung der Bemessungsgrundlage ab
sehbar (Henger/Schaefer, 2015). Die Regierung betont 
das Ziel einer aufkommensneutralen Reform, die durch 
eine gleichzeitige Absenkung der Hebesätze erreicht 
werden soll. Es ist aber fraglich, ob dies erreicht wird, da 
die Kommunen über den jeweiligen Hebesatz entschei
den. In jedem Fall wird die Reform Verwerfungen mit 
Blick auf den Länderfinanzausgleich mit sich bringen.

Da die Steuereinnahmen der Kommunen im Finanzaus
gleichssystem zwischen Bund und Ländern derzeit zu 
rund zwei Dritteln und ab dem Jahr 2020 zu drei Vierteln 
Berücksichtigung finden, beeinflussen die kommuna
len Grundsteuereinnahmen die Finanzkraft eines Bun
deslandes. Dabei werden aber nicht die tatsächlichen 
Grundsteuereinnahmen in den Finanzausgleich einbe
zogen, sondern es gilt vor dem Hintergrund der lokal 
festzulegenden Hebesätze ein Normierungsverfahren, 
nach dem der bundesweite Durchschnittshebesatz mul
tipliziert mit dem Immobilienwert ein fiktives Aufkom
men je Bundesland ergibt, das in den Finanzausgleich 
einfließt. Sofern der Hebesatz in einem Bundesland 
unterhalb des bundesweiten Durchschnittssatzes liegt, 
werden dem Bundesland folglich höhere Steuerein
nahmen zugerechnet, als es tatsächlich hat. Liegt der 
Hebesatz in einem Bundesland oberhalb des Bundes
durchschnitts, verhält es sich entsprechend umgekehrt. 
Es besteht ein Anreiz, den Steuersatz zu erhöhen oder 
ihn zumindest nicht zu senken. Dies hat zur Folge, dass 
durch eine höhere Bemessungsgrundlage bedingte 
Mehreinnahmen die Finanzkraft des jeweiligen Bundes
landes unmittelbar erhöhen, während eine korrespon
dierende Hebesatzsenkung die Finanzkraft aufgrund 
der Normierung nicht oder zumindest nicht merklich 
reduziert. Ein minimaler Effekt stellt sich dadurch ein, 
dass eine Senkung des Hebesatzes in einer Gemeinde 
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den bundesweiten Schnitt ebenfalls reduziert und da
durch die für den Länderfinanzausgleich fiktiven Grund
steuereinnahmen geringer ausfallen lässt.

Dadurch wird die von der Bundesregierung gewünschte 
Senkung der Hebesätze bei einer höheren Immobilien
bewertung konterkariert. Denn die derzeit geltende Sys
tematik soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf für 
die Grundsteuerreform beibehalten (Deutscher Bundes
tag, 2019) und auch von möglichen Öffnungsklauseln 
für die Bundesländer nicht tangiert werden (BMF, 2019). 
Das bedeutet, dass für die Grundsteuer im Finanz
ausgleich zwischen Bund und Ländern stets eine bun
deseinheitliche Methodik angewendet wird, auch wenn 
einzelne Bundesländer mittels der Öffnungsklausel eine 
abweichende Bewertung einführen sollten.

Allerdings werden die neuen Regelungen für den Län
derfinanzausgleich erst in rund zehn Jahren relevant 
werden, da die Neubewertung ab dem Jahr 2025 Grund
lage für die Erhebung der Steuer sein wird und zudem 
für die Jahre 2026 und 2027 Übergangsregeln vorgese
hen sind. In den Jahren 2028 und 2029 fließen die neuen 

Werte dann teilweise in die Arithmetik des Finanzaus
gleichs ein, ab 2030 vollständig (Deutscher Bundestag, 
2019).

Für ein Bundesland, in dem die Kommunen nach der 
Reform bei größerer Bemessungsgrundlage und gerin
gerem Hebesatz das gleiche Aufkommen wie zuvor er
wirtschaften, bedeutet dies im Rahmen des Finanzaus
gleichssystems eine Schlechterstellung. Dies lässt sich 
anhand des Konzepts der Grenzbelastung veranschau
lichen (Hentze, 2017): Das heißt, in welcher Höhe muss 
ein Bundesland auf Zahlungen aus dem Länderfinan
zausgleich verzichten, wenn die originären Steuerein
nahmen in dem Bundesland durch eine Höherbewer
tung der Immobilien steigen.

Die Grenzbelastung bei der Grundsteuer wird nach der 
Neuregelung des Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 
2020 für alle Bundesländer bis auf NordrheinWestfalen 
höher liegen als derzeit (Grafik). NordrheinWestfalen 
stellt einen Sonderfall dar, da es in der Simulations
rechnung nach der Neuregelung des Finanzausgleichs
systems zu den Geberländern zählt, während es im 

Länderfinanzausgleich: Hohe Grenzbelastung
bei der Grundsteuer
Um soviel Euro verschlechtert sich die Position eines Bundeslandes im Länderfinanzausgleich, wenn die
Grundsteuereinnahmen um 100 Euro steigen (Simulationsrechnung auf Basis des Jahres 2018)
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jetzigen System ein Nehmerland ist.  Die ansonsten hö
heren Werte liegen zum einen daran, dass in Zukunft die 
kommunalen Steuereinnahmen stärker als bisher zur 
Bestimmung der Finanzkraft einbezogen werden. Zum 
anderen erhöht der Bund die Quoten für die Bundeser
gänzungszuweisungen (BEZ) und führt zudem weitere 
BEZ für die Gemeinden ein, so dass künftig ein höherer 
Ausgleichsbetrag wegfällt, wenn sich die Finanzkraft 
eines Nehmerlandes verbessert (Wissenschaftlicher 
Beirat, 2015). Bei Nehmerländern, die aufgrund der ge
ringen Finanzkraft ihrer Kommunen GemeindeBEZ er
halten, liegt die Grenzbelastung insgesamt bei rund 120 
Prozent (ostdeutsche Flächenländer und das Saarland). 
Insgesamt würden sich Land und Kommunen bei einer 
Höherbewertung der Immobilien folglich schlechter
stellen, da der Rückgang der Zuweisungen die Mehrein
nahmen bei der Grundsteuer übersteigen würde. Ohne 
GemeindeBEZ wird bei den Nehmerländern ein Grenz
belastungsniveau von 63 bis 69 Prozent erreicht, was 
immer noch deutlich höhere Werte bedeutet als bei den 
Geberländern Bayern, BadenWürttemberg, Hamburg, 
Hessen und NordrheinWestfalen.

Veranschaulicht am Beispiel Berlin setzt sich die Grenz
belastung bei Inkrafttreten der Neubewertung folgender
maßen zusammen: Bei 1 Million Euro mehr Grundsteu
ereinnahmen muss das Land aufgrund der gestiegenen 
Finanzkraft im Rahmen des Umsatzsteuerausgleichs auf 
Zahlungen in Höhe von 440.000 Euro verzichten. Zudem 
fallen BEZ in Höhe von 210.000 Euro weg. Dies führt per 
Saldo zu einem Verbleib von 350.000 Euro, also einer 
Grenzbelastung bezogen auf die 1 Million Euro Meh
reinnahmen von 65 Prozent. Bei einem Geberland wie 
Bayern würden bei einer Erhöhung der Grundsteuerein
nahmen in den Kommunen die Ausgleichszahlungen an 
andere Bundesländer um 40 Prozent der zusätzlichen 
Einnahmen steigen. Sinken dagegen die Grundsteuer
einnahmen eines Nehmerlandes aufgrund einer gerin
geren Bemessungsgrundlage um 1 Million Euro, steigen 
die Ausgleichszahlungen der anderen Länder und des 
Bundes – im Fall von RheinlandPfalz um zum Beispiel 
660.000 Euro. Zu beachten ist dabei, dass mögliche 
Mehr oder Mindereinnahmen auf kommunaler Ebe
ne durch Minder oder Mehreinnahmen auf Ebene des 
Landes kompensiert werden. Allerdings liegt die Finanz

ausstattung der Kommunen in der Verantwortung der 
jeweiligen Landesregierung, so dass eine gemeinsame 
Betrachtung sachgemäß ist.

Sinnvoll wäre es vor diesem Hintergrund, bei der Um
stellung der Bewertung die im Sinne einer aufkommens
neutralen Reform erwünschte Senkung der Hebesätze 
als Reaktion auf eine durch die Neubewertung vergrö
ßerte Bemessungsgrundlage für den Länderfinanzaus
gleich vollständig zu berücksichtigen. Dadurch würde 
sich ein Bundesland, in dem die Grundsteuerreform 
letztlich aufkommensneutral wäre, im Länderfinanzaus
gleich weder besser noch schlechterstellen.
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